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Bestätigung zuhanden des Bundesamtes für 
Zoll und Grenzsicherheit 

Keine Steuerbefreiung wegen der Ausfuhr 

1. Die unterzeichnende Person (natürliche oder juristische) ist Händlerin oder Herstellerin,

von welcher die nicht mehrwertsteuerpflichtige Importeurin die inländischen Rückgegen-

stände vor der Ausfuhr erworben hat. Sie ist bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung

oder der Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein unter der Nummer

2. Die unterzeichnende Person hat für die wieder eingeführten Gegenstände seinerzeit die

Rechnung Nr. ....................... vom ........................ ausgestellt und diesen Umsatz in der

brechnunA g vom bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwal-

tung des Fürstentums Liechtenstein versteuert. Eine Kopie der Rechnung liegt dieser 

Bestätigung bei. 

3. Für die Lieferung gemäss Ziffer 2 hat die unterzeichnende Person nachträglich wegen

er Ausfuhr 

als Mehrwertsteuerpflichtige registriert.

beanspruchen. 

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift 

Sie das In-

teresse Ih-

rer Leser

mit einem

passenden 

Zitat aus

dem Doku-

ment, oder

verwenden

Sie diesen 

Platz, um

eine Kern-

aussage zu

betonen.

Um das

Textfeld an

einer belie-

bigen Stelle 

auf der

Seite zu 

platzieren,

ziehen Sie 

es einfach.]

[Wecken 

Sie das In-

teresse Ih-

rer Leser

mit einem

passenden 

Zitat aus

dem Doku-

ment, oder

verwenden

Sie diesen 

Platz, um

eine Kern-

aussage zu

betonen.

Um das

Textfeld an

einer belie-

bigen Stelle 

auf der

Seite zu 

platzieren,

ziehen Sie 

es einfach.]

 

Sie das In-

teresse Ih-

rer Leser

mit einem

passenden 

Zitat aus

dem Doku-

ment, oder

verwenden

Sie diesen 

Platz, um

eine Kern-

aussage zu

betonen.

Um das

Textfeld an

einer belie-

bigen Stelle 

auf der

Seite zu 

platzieren,

ziehen Sie 

es einfach.]

senden Zitat aus

dem Dokument,

oder verwenden 

Sie diesen Platz,

um eine Kernaus-

sage zu betonen.

Um das Textfeld 

an einer beliebi-

gen Stelle auf der

Seite zu platzie-

ren, ziehen Sie es

einfach.]

Sie es einfach.]

d keine Steuerbefreiung geltend gemacht und wird auch künftig keine solche 


